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Italienisches Erbrecht 

 

 

I. Anwendbares Recht 

1. Erblasser Deutscher – Wohnsitz im Ausland/Vermögen im Ausland 

Die Erbfolge und die diesbezügliche Übertragung von Vermögenswerten richten sich sowohl im deut-

schem wie auch im italienischen Recht grundsätzlich nach dem Recht der Staatsangehörigkeit des Erblas-

sers (Grundsatz der Nachlasseinheit), so dass prinzipiell der Wohnsitz des Erblassers unerheblich ist. 

 

2. Doppelstaatsangehörigkeit 

Bei dt. Staatsangehörigkeit kommt es in Deutschland zur Anwendung deutschen Rechts. Bei zusätzlicher 

italienischer Staatsangehörigkeit wird bzgl. in Italien belegenem Vermögen italienisches Recht angewen-

det. 

 

3. Erblasser Italiener – Erbe Deutscher – Nachlassspaltung? 

Bei einem italienischen Erblasser ist die Staatsangehörigkeit des Erblassers maßgeblich, nicht die des 

Erben, mithin kommt es grundsätzlich weder in Deutschland noch in Italien zur Nachlassspaltung.  

 

4. Wahl des anzuwendenden Rechts in letztwilliger Verfügung möglich 

Ein italienischer Erblasser kann für sein in Deutschland belegenes, unbewegliches Vermögen deutsches 

Recht wählen, Art. 25 Abs. 2 EGBGB. Prinzipiell kann er nach italienischem internationalen Privatrecht 

seinen gesamten Nachlass dem Recht des Staates unterstellen, in welchem er seinen Wohnsitz hat. Ein in 

Italien lebender deutscher Staatsangehöriger könnte italienisches Recht für seinen Nachlass wählen, in 

Deutschland wäre er hingegen an das deutsche Erbrecht gebunden. 

 

II. Grundzüge des Erbrechts in Italien 

1. Gesetzliche Erbfolge in Italien – 6 Klassen 

Es wurden durch den italienischen Gesetzgeber 6 Klassen der Erbberechtigten gebildet: Überlebender 

Ehegatte, eheliche/nichteheliche Abkömmlinge, Eltern und Vorfahren, Seitenverwandte (Geschwister), 

übrigen Verwandten, der Staat. Die Konkurrenz der einzelnen Klassen wird in mehreren Artikeln des ital. 

BGB beispielhaft geregelt.  

 

2. Gewillkürte Erbfolge 

Mit Testamenten kann die Erbfolge abweichend vom Gesetz geregelt werden, Erbverträge und gemein-

schaftliche Testamente sind hingegen nichtig. 

 

3. Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsberechtigte 

Dieses ist nicht durch Testament ausschließbar. Berechtigte sind der Ehegatte, die ehelichen und die legi-

timierten Kinder sowie – im Falle deren Vorversterbens – deren Abkömmlinge, sowie die adoptierten Kin-
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dern und die Verwandten des Erblassers in aufsteigender Linie, also Großeltern und Urgroßeltern (ohne 

deren Abkömmlinge).  

 

4. Haftung des Erben 

Bei vorbehaltloser Annahme der Erbschaft haftet der Erbe auch mit seinem nicht ererbten Vermögen. 

Eine beschränkte Haftung allein mit dem Nachlassvermögen gilt dann, wenn der Erbe die Erbschaft unter 

dem sogenannten Vorbehalt der Inventarerrichtung annimmt. 

 

5. Testamentsvollstreckung 

Ein oder mehrere Testamentsvollstecker können durch den Erblasser ernannt werden. Die Inbesitznahme 

des Nachlasses darf aber nur ein Jahr, bei Verlängerung max. zwei Jahre andauern. 

 

III. Abwicklung einer Erbschaft 

1. Deutscher erbt in Italien–Wesentliche Unterschiede zum deutschen 

Recht/Zuständigkeiten/Fristen 

War der Erblasser in Italien ansässig, ist Erbfolge in Italien zu eröffnen, zuständig ist die italienische Ge-

richtsbarkeit (Tribunale). Gegenüber dem örtlich zuständigen Gericht oder einem Notar ist die Annahme 

der Erbschaft zu erklären. Bei Anwendung italienischen Rechts beträgt die Frist zur Annahme keine 6 

Wochen wie im deutschen Recht bezüglich der Ausschlagung, sondern 10 Jahre, bis dahin ist Erbschaft 

schwebend und könnte auch ausgeschlagen werden, sofern nicht zuvor eine Annahme erfolgt. Dies ist 

auch stillschweigend möglich, z.B. durch Inbesitznahme von Erbschaftsgegenständen.  

 

2. Grundstücke in Italien als Bestandteil des Nachlasses 

Es muss binnen eines Jahres ab Versterben eine „dichiarazione di successione“ (Erbschaftsmeldung) 

grundsätzlich gegenüber der Agenzia delle Entrate am Wohnsitz des Erblassers abgegeben werden. Vorab 

sind vor Ort in Italien die sich aus dem Katasterwert zu berechnenden Gebühren mittels eines sog. F23-

Formulars zu bezahlen. Danach muss eine Änderung der Eigentumsverhältnisse an der Immobilie durch 

die sog. „voltura“ erfolgen bei der Agenzia del Territorio. 

 

3. Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen 

Dies geschieht durch Erhebung einer sog. Herabsetzungsklage, für welche eine Frist von 10 Jahren be-

steht. 

 

4. Erbschein oder sonstige Legitimation für Erben 

Das italienische Erbrecht kennt grundsätzlich keinen Erbschein. Die Erbenstellung wird durch eidesstattli-

che Erklärungen oder durch Vorlage einer öffentlich beglaubigten Urkunde zur Erbschaftsannahme bzw. 

beglaubigte Abschriften eines Protokolls der Eröffnung eines eventuell bestehenden Testaments nachge-

wiesen. 
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5. Klagen in Italien – Kosten und Dauer eines gerichtlichen Verfahrens 

Die Kosten eines Gerichtsverfahrens orientieren sich letztlich am Gegenstandswert. Diese dauern in Ita-

lien regelmäßig länger als in Deutschland, je nach Komplexität sind in 1. Instanz auch mehrere Jahre 

denkbar.  

 

IV. Grundzüge des Erbschaftssteuerrechts 

1. Persönliche Steuerpflicht 

In Italien existiert eine Erbschaftssteuer mit Freibeträgen für in direkter Linie verwandte Erben (EUR 1,0 

Mio) und für Geschwister (EUR 100.000). Die Steuersätze betragen 4 % (Ehegatten, Eltern, Kinder, En-

kel), 6 % (sonstige Verwandte bis zum 4. Grad bzw. Verschwägerte bis zum 3. Grad) und 8 % (nicht-

verwandte Erben). 

 

2. Anrechnung ausländischer Erbschaftssteuer in Deutschland 

Grundsätzlich möglich, wenn ausländische Steuer der deutschen Erbschaftssteuer entspricht. Die bei Er-

werb von Grundstücken zu zahlenden Hypothekar- und Katastersteuern werden durch den deutschen 

Fiskus regelmäßig nicht angerechnet. 

 


